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Sehr geehrte Damen und Herren, 

viele Reformen hat die gesetzliche Kran-
kenversicherung (GKV) seit ihrer Grün-
dung 1883 erlebt. An ihrem Grund  ge-
danken aber hat sich nichts geändert 
und darf sich nichts ändern: Nur als 
Solidargemeinschaft, in der die Gesun-
den für die Kranken einstehen, Allein-
stehende für Familien, Besserverdie-
nende für Geringverdienende, Jung 
für Alt, kann die GKV auch in Zukunft 
bestehen. Das Prinzip der Selbstverwal-
tung, auf dem sie beruht, stellt dabei 
die demokratische Mitwirkung, Mitbe-
stimmung und Mitgestaltung der Versi-
cherten und Arbeitgebenden sicher.

Heute sind rund 90 Prozent der bundes-
deutschen Bevölkerung in der GKV 
versichert. Das garantiert ihnen die Teil-
habe an einer umfassenden Gesund-
heitsversorgung von hoher Qualität. 
Doch die GKV steht vor großen Heraus-
forderungen. Der rasante medizinisch-
technische Fortschritt sorgt mit erweiter-
ten Untersuchungs- und Behandlungs-
methoden sowie mit neuen Medika-
menten für eine immer hochwertigere 
Versorgung, die allerdings auch ihren 
Preis hat; die Menschen leben länger 
und damit steigen die altersbedingten 
Erkrankungen. Eine Kombination aus 
minimierter Basisversorgung und teurer 
Zusatzversicherung ist für uns jedoch 
keine Antwort auf anstehende Fragen 
zur Zukunft.

Erklärtes Ziel des GKV-Spitzenverbandes 
ist es vielmehr, das hohe Niveau der 
Gesundheitsversorgung in Deutschland 
für alle Versicherten unabhängig von 
ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit zu 
erhalten und das Gesundheitswesen 
effizient, wirtschaftlich und qualitäts-
orientiert weiterzuentwickeln. 

Auf Grundlage einer engen Zusammen-
arbeit mit unseren Mitgliedern vertreten 
wir die Interessen der GKV gegenüber 
Leistungserbringern wie Ärztinnen und 
Ärzten, Krankenhäusern sowie der Poli-
tik auf Bundesebene. Als starke Stimme 
der GKV sorgen wir für ein zukunfts-
festes Gesundheitssystem – im Sinne 
und zum Wohle von rund 73 Millionen 
Versicherten.

Dr. Doris Pfeiffer
Vorstandsvorsitzende 
des GKV-Spitzenverbandes



Selbstverständnis

Der GKV-Spitzenverband —   
ein starker Akteur im Gesund heitswesen

„Als gemeinsame Stimme der gesetzlichen Krankenkassen verschaffen wir 
den Anliegen von rund 73 Millionen gesetzlich Versicherten auf  
Bundesebene Gehör. Diesen 90 Prozent der Bevölkerung auch künftig eine 
hochwertige Gesundheitsversorgung zu garantieren, ist unser Ziel.“

Wettbewerbliche Freiräume 
erhalten und ausbauen

Der GKV-Spitzenverband vertritt alle  
gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen 
auf Bundesebene und verleiht ihnen 
eine gemeinsame Stimme, um ihren 
 Anliegen gegenüber Politik und Leis-
tungserbringern wie Ärzte- und Apothe-
kerschaft sowie Krankenhäusern Gehör 
zu verschaffen.

Anspruch und Herausforderung ist für 
den Verband die zentrale Interessen ver-
tretung der gesetzlichen Kranken- und 
Pflegekassen. Denn als Organisation, die 

für die Erfüllung aller wett-
bewerbsneutralen Aufga-
ben der GKV die Verant-
wortung trägt, spielt der 

Verband eine herausragende Rolle für 
ein funktionierendes Gesundheitswesen.

Rahmenbedingungen für die 
gesundheitliche Versorgung gestalten
Die dem GKV-Spitzenverband gesetzlich 
übertragenen Aufgaben sind vielfältig 
und umfangreich. Sie reichen von der 
Verhand lung bundesweit gültiger Ver-
träge und Vergütungsvereinbarungen für 
die ärztliche und zahnärztliche Versor-
gung im ambulan ten und stationären 
Bereich bis zur Bereit stellung von Daten 
für den Risikostrukturausgleich, der die 

Verteilung der Finanzmittel durch den 
Gesundheitsfonds beeinflusst. Zusam-
men mit Vertreterinnen und Vertretern 
der Ärzte-, Zahnärzte- und Psychothera-
peutenschaft sowie der Kranken häuser 
legt der Verband im Gemeinsamen Bun-
desausschuss fest, welche Leistungen 
der medizinischen Versorgung von den 
gesetzlichen Krankenkassen finanziert 
werden. Damit gestaltet der GKV-Spitzen-
verband die Rahmenbedingungen für die 
gesundheitliche Versorgung in Deutsch-
land wesentlich mit. Richtschnur seines 
Handelns sind dabei die Vorgaben des 
Sozialgesetzbuches, auf dessen Basis es 
gilt, eine medizinisch hochwertige und 
zugleich wirtschaftliche Versorgung der 
gesetzlich Versicherten zu organisieren.

Für alle Aufgaben, die nicht einheitlich 
und gemeinsam gelöst werden müssen, 
sind die Krankenkassen selbst zustän-
dig. Hierzu zählen Dienstleistungen und 
Serviceangebote, mit denen sich die 
einzelnen Kassen im Wettbewerb unter-
einander profilieren können. Dazu gehö-
ren beispielsweise Rabattverträge mit 
der Pharmaindustrie oder Sonderver-
träge mit Hausärztinnen und Hausärzten. 
Der GKV-Spitzenverband setzt sich für 
den Erhalt und Ausbau wettbewerbli-
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cher Freiräume der Kranken kassen ein. 
Ziel ist es, mit einem sinnvollen Mix aus 

Kollektiv- und Einzelverträgen die Ver-

sorgungsqualität im Gesundheitswesen 

zu optimieren.

Entscheidungen des GKV-Spitzenver-

bandes sind rechtsverbindlich für alle 

Kranken kassen, Landesverbände der 

Krankenkassen und gesetzlich Versi-

cherte. Dieser recht- und normsetzende 

Charak ter seiner Beschlüsse unterschei-

det den GKV-Spitzenverband von den 

meisten anderen Verbänden und Inte-

ressenvertretungen. Zugleich stellt er 

damit sicher, dass alle gesetzlich Ver-

sicherten gleichen Zugang zum hohen 

Versorgungsniveau des deutschen 

Gesundheitswesens haben.

Das Prinzip der Selbstverwaltung
Der GKV-Spitzenverband ist eine Körper-

schaft des öffentlichen Rechts. Er ist 

nach dem Prinzip der Selbstverwaltung 

organisiert, d. h. Vertreterinnen und 

Vertreter der Versicherten- und Arbeitge-

berseite treffen alle Ent scheidungen von 

grundsätzlicher Bedeutung. Dadurch 

ist sichergestellt, dass der Verband die 

Interessen seiner Mitglieder unabhän-

gig von staatlicher Einflussnahme ver-

treten kann. An seiner Spitze steht ein 

hauptamtlicher Vorstand, dem drei Mit-

glieder angehören und der den Verband 

gerichtlich und außergerichtlich vertritt. 

Der Vorstand wird vom Verwaltungsrat 

gewählt, der aus 52 Vertreterinnen und 

Vertretern der Arbeit geber- 

und Versichertenseite der 

AOK, der Ersatzkassen, der 

Betriebs- und Innungskran-

kenkassen, der Knappschaft und der 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, 

Forsten und Gartenbau besteht.

Der GKV-Spitzenverband zeichnet sich 

durch eine schlanke Organisationsstruk-

tur und flache Hierarchien aus. Seine 

zahlreichen Aufgaben werden von 

neun Abteilungen und fünf Stabsberei-

chen umgesetzt. Mit seinen Mitgliedern 

pflegt der Verband einen engen und 

vertrauens vollen Austausch. Dabei gilt 

es, die Krankenkassen in die Meinungs-

bildung einzu beziehen und zugleich 

als politischer Verband nach außen 

handlungsfähig zu sein. Mit Erfolg: Der 

GKV-Spitzenverband handelt als starker 

gesundheitspolitischer Akteur auf Bun-

desebene, der sich im kritischen, aber 

konstruktiven Austausch mit der Politik 

im Sinne seiner Mitglieder engagiert.

Vertretung ohne 
staatliche Einflussnahme
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Aufgaben

Gemeinsame Aufgaben in einer Hand

Drei große Arbeitsbereiche, 
rund 200 Aufgaben

Der GKV-Spitzenverband ist für alle 
gesetzlichen Aufgaben der GKV verant-
wortlich, bei denen gemeinsam und 
einheitlich gehandelt werden muss. 
Drei große Arbeitsbereiche lassen sich 
unterscheiden: Zum einen gestaltet der 
GKV-Spitzenverband deutschlandweit 

die Rahmenbedingungen 
für die gesundheitliche und 
pflegerische Versorgung 
mit. Zum anderen vertritt 

er die Interessen der gesetzlich Versi-
cherten gegenüber Leistungserbringen-
den und Politik. Und schließlich ist er 
für wesentliche Finanzierungsfragen 
und einen Großteil des Datenmanage-
ments innerhalb der GKV zuständig.

In den ersten Bereich fällt die Ausge-
staltung des gesamten Kollektivver-
tragsrechts der GKV. Dazu zählen vor 
allem Rahmenverträge und Vergü-
tungsvereinbarungen für die ambu-
lante ärztliche und zahnärztliche sowie 
stationäre Versorgung. Darüber hinaus 
bestimmt der Verband die Festbeträge 
für Arznei- und Hilfsmittel und ver-
handelt mit den Arzneimittelherstel-
lern über den Erstattungsbetrag neuer 
Medikamente. Mit der Erarbeitung 
neuer Richtlinien und dem Abschluss 
von Vereinbarungen setzt er sich 
zudem für eine bessere Pflege ein und 
definiert Grundsätze zu Prävention und 
Rehabilitation.

   Gesetze

   Rechtsverordnungen

   Richtlinien

   Mantelverträge

   Einzelverträge und Satzungen

GKV-Spitzenverband berät

GKV-Spitzenverband berät

GKV-Spitzenverband stellt 5 stimmberechtigte Mitglieder 
(Leistungserbringer 5, Unparteiische 3)

 GKV-Spitzenverband schließt Verträge 

GKV-Spitzenverband schafft Rahmenbedingungen

Parlamente 
(Bund und Länder)

Ministerialebene 
(Bund und Länder)

Gemeinsamer
Bundesausschuss 

GKV-Spitzenverband und 
Vertragspartner

Krankenkassen und 
Vertragspartner
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Aufgaben

Als zentrale Interessenvertretung der 
gesetzlichen Kranken- und Pflege-
kassen begleitet der GKV-Spitzenver-
band gesundheitspolitische Gesetz-
gebungsverfahren auf Bundesebene 
aktiv mit, setzt sich in zahlreichen 
Gesprächen mit Fachpolitikerinnen 
und  -politikern für die Belange der 
GKV ein und vertritt seine Positionen 
gegen über den Medien. Außerdem 
repräsen tiert er die Krankenkassen 
im  Gemeinsamen Bundes ausschuss, 
dem obersten Beschlussgremium der 
gemeinsamen Selbstverwaltung der 
Ärzte-, Zahnärzte- und Psychothera-
peutenschaft sowie der Krankenhäuser 
und Krankenkassen.

Beratung bei Systemfragen 
Zum Aufgabenkatalog des GKV-Spitzen-
verbandes gehören zudem zahlreiche 
Systemfragen zur Finanzierung der GKV. 
So ist er Mitglied im GKV-Schätzerkreis, 
der Prognosen zur Finanzentwicklung der 
gesetzlichen Krankenversicherung erstellt 
und die Bundesregierung berät. Außer-
dem legt der GKV-Spitzenverband einheit-
liche Regelungen zur Beitrags bemessung 
für freiwillige Mitglieder sowie die Pro-
grammkostenpauschale für die Behand-
lung chronisch Kranker fest. Und schließ-
lich ist er verantwortlich für die Annahme, 
Prüfung und Weiterleitung von Daten der 
amtlichen Statistik und des Risikostruktur-
ausgleichs, der die Höhe der Zuweisungen 
aus dem Gesundheitsfonds und damit 
den Finanzausgleich zwischen den Kran-
kenkassen beeinflusst.

   Gesetze

   Rechtsverordnungen

   Richtlinien

   Mantelverträge

   Einzelverträge und Satzungen
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Solidar- und Sachleistungs-
prinzip sind Grundwerte 
der GKV

Die GKV –  
eine starke Solidargemeinschaft

Grundsätze

Die gesetzliche Krankenversicherung ist 
eine sozialpolitische Erfolgsgeschichte, 
um die uns nicht wenige Länder benei-
den. Sie beruht vor allem auf zwei 
Grund prinzipien, die bis heute Gültig-
keit haben: dem Solidarprinzip und dem 

Sachleistungsprinzip. Das 
Solidarprinzip bedeutet, 
dass sich die Höhe der 
Beiträge ausschließlich 
an der finanziellen Leis-

tungsfähigkeit der Versicherten orientiert 
– im Gegensatz zur privaten Krankenver-
sicherung (PKV), die die Prämien nach 
dem persönlichen Risiko bemisst. Der 
Anspruch auf medizinische Leistungen 
wiederum ist unabhängig von der jewei-
ligen Beitragshöhe. 

Die Leistungen richten sich also allein 
nach der medizinischen Notwendig-
keit. In der gesetzlichen Krankenversi-
cherung als Solidargemeinschaft findet 
hierüber ein sozialer Ausgleich statt: 
Die Gesunden stehen für Kranke, die 
Besserverdie nenden für Geringverdie-
nende, die Jungen für Alte und Singles 
für Familien ein. So sind etwa Kinder 
und Ehepartnerinnen und -partner 
eines GKV-Mitglieds beitragsfrei mit-
versichert, sofern sie über kein eigenes 
Einkommen verfügen.

Leistung ohne Vorleistung
Eine zweite tragende Säule der GKV 
bildet das Sachleistungsprinzip: Im 
Krankheitsfall erhalten Versicherte die 
erforderlichen medizinischen Leistun-
gen, ohne selbst finanziell in Vorleis-
tung treten zu müssen. Das Sachleis-
tungsprinzip schützt damit insbesondere 
die sozial Schwächeren vor finanzieller 
Überforderung. Grundlage für das Sach-
leistungsprinzip sind u. a. vertragliche 
Vereinbarungen zwischen dem  GKV-
Spitzen verband und seinen Vertrags-
partnern der Leistungserbringenden auf 
Bundesebene, die Art und Umfang der 
medizinischen und pflegerischen Ver-
sorgung steuern.

Auf Basis dieser Grundwerte setzt sich 
der GKV-Spitzenverband für einen funk-
tionsfähigen Wettbewerb zwischen Kran-
kenkassen und Leistungserbringenden 
ein. Denn nur als Solidargemeinschaft, 
die an ihren bewährten Prinzipien fest-
hält und sich zugleich dem modernen 
Wettbewerbsgedanken nicht verschließt, 
wird sich die GKV den gesundheits-
politischen Herausforderungen einer 
älter werdenden Gesellschaft erfolgreich 
stellen können. Rund 90 Prozent der 
Bevölkerung in Deutschland profitieren 
davon. 
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Krankenversicherte in Deutschland
in Mio.

GKV-Versicherte

PKV-Vollversicherte Beihilfeempfänger

davon beitragsfrei   
versicherte Familien-
 angehörige

73,0

4,4 4,4

16,2

Quelle: Amtliche Statistik KM 1, Stand Februar 2019;
Zahlenbericht der PKV 2017 (Stand Dezember 2018)

Der Beihilfesatz variiert 
zwischen 50 % und 
80 %, meist mit 
ergänzender privater 
Krankenversicherung.
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Krankenkassen sind  
gleichzeitig Pflegekassen

Unterstützung im Pflegefall

Soziale Pflegeversicherung

In Deutschland sind heute über drei Mil-
lionen Menschen auf Betreuung oder 
Unterstützung angewiesen, weil sie 
wegen einer körperlichen, geistigen oder 
seelischen Krankheit oder Beeinträchti-
gung die regelmäßigen Aufgaben des täg-

lichen Lebens nicht 
mehr selbstständig 
meistern können. 
Für sie ist die sozi-

ale Pflegeversicherung da, die 1995 als 
weitere Säule der deutschen Sozialver-
sicherung eingeführt wurde. Trägerinnen 
der sozialen Pflegeversicherung sind die 
Pflegekassen, die unter dem Dach der 
Krankenkassen angesiedelt sind. Das 
heißt, dass jeder Krankenkasse eine Pfle-
gekasse angeschlossen ist. Die Pflege-
kassen sind ebenfalls selbstständige Kör-
perschaften des öffentlichen Rechts mit 
Selbstverwaltung. Die Selbstverwaltungs-
organe der Pflegekassen sind die Organe 
der Krankenkassen. Und der GKV-Spit-
zenverband ist zugleich der Spitzen-
verband der Pflegekassen.

Solidarische Hilfe,  
keine Vollversicherung
Die Pflegeversicherung sichert den 
Pflege bedürftigen solidarische Unterstüt-
zung zu, damit sie ein möglichst selbst-
bestimmtes Leben führen können. Ihre 
Leistungen sollen die familiäre, nachbar-
schaftliche und sonstige ehrenamtliche 
Pflege und Betreuung ergänzen. In der 
stationären Pflege sollen die Leistun-
gen der Pflegeversicherung die Pflege-
bedürftigen von den pflegebedingten 

Aufwendungen entlasten. Demnach ist 
die Pflegeversicherung eine Teilkaskover-
sicherung, die unterstützende Hilfeleis-
tungen bietet, Eigenleistungen der Ver-
sicherten und anderer Träger aber nicht 
entbehrlich macht.

Die Pflegebedürftigkeit orientiert sich 
daran, wie stark die Selbstständigkeit 
eines Menschen bei der Bewältigung sei-
nes Alltags beeinträchtigt ist und in wel-
chem Umfang er deshalb der Hilfe durch 
andere bedarf. Je nach Ausmaß der 
Pflege bedürftigkeit werden Pflegebedürf-
tige einem von fünf Pflegegraden zuge-
ordnet. Die Pflegeversicherung erbringt 
in diesem Rahmen Leistungen als Geld- 
und/oder Sachleistungen, mit denen die 
erforderlichen körperbezogenen Pflege-
maßnahmen und pflegerischen Betreu-
ungsmaßnahmen sowie die Hilfen bei 
der Haushaltsführung finanziert werden. 
Außerdem werden weitere Leistungen 
wie Pflegekurse für pflegende Angehö-
rige oder Pflegehilfsmittel zur Verfügung 
gestellt. Ist eine häusliche Pflege nicht 
möglich, werden die Kosten für Heim-
aufenthalte teilweise übernommen.

Qualität und Transparenz in der Pflege 
verbessern
Der GKV-Spitzenverband setzt sich für 
eine bessere Pflege in Deutschland ein. 
So schließt er im Bereich der Pflege-
versicherung mit den Leistungserbrin-
gerorganisationen Vereinbarungen, um 
die Pflegequalität und Transparenz für 
Pflegebedürftige und ihre Angehörigen 



Stetige Weiterentwicklung der 
Versorgungsstrukturen

Soziale Pflegeversicherung

zu sichern. Diese Vereinbarungen bilden 
die Grundlage für die Qualitätsprüfung 
und die Verbraucherinformation. Zudem 
hat der GKV-Spitzenverband eine Viel-
zahl von Richtlinien erlassen, beispiels-
weise über zusätzliche Betreuungskräfte 
in Pflegeheimen.

Die Pflegeversicherung hat sich als 
eine wichtige Säule der Sozialversiche-
rung bei der Absicherung des Risikos 
der Pflegebedürftigkeit bewährt. Aber 
auch Bewährtes kann und sollte stets 
weiterentwickelt werden. So ist ins-
besondere die fachliche und wissen-

schaftliche Begleitung von pflegepoliti-
schen Entscheidungen durch Forschung, 
modellhafte Erprobung und Evaluation 
sehr wichtig. Der GKV-Spitzenverband 
betreut verschiedene Modellprogramme 
zur Weiterentwicklung der Pflegeversi-
cherung, etwa zu neuen Interven tionen 
für Menschen mit Demenz oder zu Maß-
nahmen, die pflegende 
Angehörige entlasten 
sollen. Ziel ist dabei, 
die Situation pflegebe-
dürftiger Menschen durch die geförder-
ten Projekte und Programme zu verbes-
sern.



Selbstverwaltung steht für 
Demokratie und Mitbestimmung

Selbstverwaltung

Das Prinzip der Selbstverwaltung beruht 
auf einer einfachen Erkenntnis: Wenn 
die Betroffenen ihre Angelegenheiten 
selbst regeln, tun sie das meist unbüro-
kratisch, problemorientiert und praxis-
nah. Deshalb findet sich dieses demo-
kratische Element in vielen Bereichen 
des öffentlichen Lebens in Deutschland 
wieder. Auch die soziale Absicherung 
im Krankheitsfall war von Anfang an 
staatsfern organisiert und hat sich seit-
her als Garant für ein freiheitliches und 
pluralistisches System erwiesen, das für 
Versicherte eine medizinisch hochwer-
tige Versorgung garantiert. Ausdruck der 
Selbstverwaltung sind die zumeist pari-
tätisch mit Vertreterinnen und Vertretern 
der Arbeitgeber- und Versichertenseite 
besetzten Entscheidungsgremien der 
Sozialversicherungsträger, die alle sechs 
Jahre in Sozialwahlen durch Versicherte 
und Arbeitgeber neu bestimmt werden.

Mitgliederversammlung wählt 
Verwaltungsrat
Die Selbstverwaltung ist das funda-
mentale Prinzip der gesetzlichen Kran-
ken- und Pflegeversicherung. Dies gilt 
sowohl für die einzelnen Kranken- und 
Pflegekassen als auch für den GKV-
Spitzenverband. Der Verwaltungsrat 
des Verbandes wird alle sechs Jahre in 
der Mitgliederversammlung gewählt, in 
die jede Krankenkasse je eine Vertrete-
rin bzw. einen Vertreter von Versicher-
ten- und Arbeitgeberseite entsendet. 
Eine Ausnahme bilden einige Ersatz-
kassen, die historisch bedingt je zwei 
Versichertenvertreterinnen bzw. -ver-
treter stellen. Das Stimmengewicht der 
Delegierten orientiert sich am Markt-
anteil ihrer jeweiligen Krankenkasse. 
Der hauptamtliche Vorstand wird vom 
Verwaltungsrat gewählt, der zudem 
über den Haushalt beschließt.
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Eine Ausnahme bilden einige Ersatz-
kassen, die historisch bedingt je zwei 
Versichertenvertreterinnen bzw. -ver-
treter stellen. Das Stimmengewicht der 
Delegierten orientiert sich am Markt-
anteil ihrer jeweiligen Krankenkasse. 
Der hauptamtliche Vorstand wird vom 
Verwaltungsrat gewählt, der zudem 
über den Haushalt beschließt.

Vorstand

AOK BKK IKK

Krankenkassen

49 Stimmen / 49 Stimmen

Fachausschüsse: 
- Grundsatzfragen und Gesundheitspolitik
- Organisation und Finanzen 
- Prävention, Rehabilitation und Pflege
- Verträge und Versorgung
- Digitalisierung, Innovation und Patientennutzen

Fachbeirat
Mitglieder, vom Verwaltungsrat  
vorgeschlagen, vom Vorstand  
berufen

Verwaltungsrat wählt zwei alternierende Vorsitzende  
(wechselnd zum 1. Juli bei gegenseitiger Stellvertretung)

gibt Empfehlungen ab

Stellungnahme  
auf Anforderung

Beschlussempfehlung

KnappschaftErsatzkassen

24 11 5 2
11

99 416 44 22 11

4 2 131
7

Mitgliederversammlung

Landwirtsch. Krankenkasse

Wahl des Verwaltungsrates nach Gruppen  
(Versicherte/Arbeitgeber) getrennt, mit nach 
Versichertenanteilen gewichteten Stimmen

Struktur des GKV-Spitzenverbandes

Verwaltungsrat

Krankenkassen entsenden je zwei Verwaltungsratsmitglieder

32 Versichertenvertreterinnen und -vertreter  
20 Arbeitgebervertreterinnen und -vertreter
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Organisation

Organisation des  
GKV-Spitzenverbandes

Vorstandsvorsitzende

Dr. Doris Pfeiffer

Abteilung
Systemfragen

Dr. Pekka Helstelä

Abteilung
Telematik/IT-Management

Rainer Höfer

Abteilung
Medizin

Dr. Bernhard Egger 

Stabsbereich
Politik

Michael Weller

Stabsbereich
Kommunikation

Florian Lanz

Stabsbereich
Selbstverwaltung 

Elke Niederhausen

Stabsbereich
Justiziariat

Dr. Martin Krasney
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Organisation

Organisation des  
GKV-Spitzenverbandes

Stellvertretender  
Vorstandsvorsitzender

Gernot Kiefer

Abteilung
Deutsche Verbindungsstelle  
Krankenversicherung – Ausland

Hans-Holger Bauer

Abteilung
Gesundheit

Dr. Monika Kücking

Abteilung
Zentrale Dienste

Alexander Seliger

Vorstand

Stefanie Stoff-Ahnis

Abteilung
Ambulante Versorgung

Dr. Torsten Fürstenberg

Abteilung
Krankenhäuser

Dr. Wulf-Dietrich Leber

Abteilung
Arznei- und Heilmittel

Dr. Antje Haas

Stabsbereich
Vertragsanalyse

Thomas Staffeldt



GKV-Spitzenverband
Reinhardtstraße 28
10117 Berlin
Telefon: 030 206288-0
Telefax: 030 206288-88
www.gkv-spitzenverband.de
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